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Transport

Öffentlicher Verkehr 
Kanton Zug – 
hohe Mobilität garantiert
Die zentrale Lage von Zug ist in Bezug auf 
die Erreichbarkeit mit Bahn und Bus von 
grossem Vorteil. In weniger als dreissig 
Minuten sind die Städte Luzern und Zü-
rich erreichbar. Die Fahrt zum internatio-
nalen Flughafen Zürich-Kloten dauert mit 
der Bahn lediglich 45 Minuten.

Modernes Verkehrssystem – 
Nahtlose Vernetzung
Der Kanton Zug verfügt über ein zukunft-
weisendes, vernetztes Transportsystem. 
Bus und Stadtbahn fahren im Gleichtakt 
und bieten gute Anschlüsse in Wohn-, 
Freizeit- und Arbeitsgebiete. 
Als Dienstleistungsunternehmen im Be-
reich Mobilität sind die Zugerland Ver-
kehrsbetriebe AG (ZVB) für den öffentli-
chen Busverkehr und die Schweizerischen 
Bundesbahnen AG (SBB) für die Stadt-
bahn zuständig. 

Tarifverbund Zug
Im Tarifverbund Zug sind die im Kanton 
verkehrenden öffentlichen Verkehrsun-
ternehmen zusammengeschlossen mit 
dem Ziel, im Kanton Zug und in den an-
grenzenden Gemeinden ein kundenge-
rechtes Fahrausweisangebot anzubieten. 
Die Fahrausweise des Tarifverbunds Zug 
sind gültig für die Benützung von Bus, 
Stadtbahn, Zugerberg Bahn und Postauto. 
Das Tarifangebot ist sehr attraktiv und 
offeriert vom Einzelbillett bis zum Jahres-
abo Zuger Pass Plus ein gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis. 
Reisezentrum Zug
Telefon 041 728 58 60 
www.zvb.ch
www.sbb.ch 
 

Privat
Ihr ausländischer Führerausweis ist wäh-
rend zwölf Monaten auch in der Schweiz 
gültig. Der Umtausch eines ausländischen 
Führerausweises in einen Schweizer Füh-
rerausweis soll innerhalb eines Jahres – 
nach der Einreise in die Schweiz – beim 
Strassenverkehrsamt erfolgen. Stammt 
Ihr Führerausweis aus einem EU/EFTA 
Land, kann Ihr Ausweis in der Regel ohne 
Kontrollfahrt umgeschrieben werden. Bei  
den übrigen Ländern muss eine Kontroll-
fahrt absolviert werden (Ausnahmen: 
USA, Kanada, Japan u. a.). 

Weitergehende Informationen über den 
Umtausch des ausländischen Führeraus-
weises, die Führerprüfungen und das Ein-
führen und Immatrikulieren von Fahrzeu-
gen erhalten Sie auf der Internetseite des 
Strassenverkehrsamtes des Kantons Zug. 
www.zug.ch/strassenverkehrsamt

Für das Befahren von Autobahnen brau-
chen Sie eine Vignette, welche Sie auf der 
Post, bei Tankstellen oder beim Strassen-
verkehrsamt erwerben können. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen:
- 	50 km/h in Ortschaften
- 	80 km/h ausserhalb von Ortschaften, 

ausgenommen auf Autobahnen
- 	100 km/h auf Autostrassen
- 	120 km/h auf Autobahnen
- 	30 km/h in signalisierten Tempo-30-Zo-

nen in Wohn- und Schulquartieren
		
In der Schweiz gilt das Gurtenobligatorium 
auf den Vorder- und Rücksitzen. Kinder 
bis 12 Jahre und bis 150 cm Körpergrösse 
müssen mit einer speziellen Kinderrück-
haltevorrichtung befördert werden.

Radfahren
Zug ist ein attraktiver Velo-Kanton. In 
mehreren Gemeinden können Sie gratis 
Fahrräder mieten. Jedes Jahr benötigen 
Sie eine neue Velo-Vignette, welche die 
obligatorische Haftpflichtversicherung ist. 
Ein neues Gesetz, welches die Velovig-
nette abschaffen soll, könnte bereits 2012 
in Kraft treten. Bitte erkundigen Sie sich 
bei der FsM. 
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Tourismus und Freizeit

Tourismus
Dank der wunderschönen Lage am Zu-
ger- und Ägerisee sowie am Fusse des 
Zugerbergs bietet Zug unzählige Freizeit-
möglichkeiten. Sie finden auch ein breites 
Angebot an Theater und Kinos auf klein-
stem Raum oder können sich kulinarisch 
in einem der vielen Restaurants verwöh-
nen lassen. Ein wesentlicher Aspekt sind 
die kurzen Distanzen, in welchen Sie alle 
wichtigsten Attraktionen der Schweiz er-
reichen können. Planen Sie mit der «di-
gitalen Erlebniskarte» von Zug Tourismus 
ihre Freizeit gemütlich zu Hause am Com-
puter und geniessen Sie sie anschliessend 
draussen in der Natur.

Sport und Vereine 
Es gibt kaum eine Sportart, die Sie im 
Kanton Zug nicht ausüben können. Ski, 
Eishockey, Kunsteislauf, Schneeschuh-
wandern, Langlauf und Schlitteln im Win-
ter; Rudern, Wakeboarden, Wandern, 
Radfahren, Tauchen und Gleitschirmflie-
gen im Sommer; Turnen, Schwimmen, 
Leichtathletik, alle Ballsportarten, Boccia 
oder Streethockey «all year round». Sie 
haben die Wahl! Über 300 Sportvereine 
bieten Trainings in fast allen Sportarten. 
Das Sportamt des Kantons Zug berät Sie 
gerne und kompetent. Auf der Webseite 
des Sportamtes finden Sie eine Liste aller 
Zuger Sportvereine, sortiert nach Gemein-
den oder nach Sportarten (siehe auch die 
Homepage Ihrer Wohngemeinde).
www.zug.ch/sport
www.evz.chZug Tourismus

Reisezentrum Zug
Bahnhofplatz, 6304 Zug
Telefon 	 +41 41 723 68 00
Fax	 +41 41 723 68 10
tourism@zug.ch
www.zug-tourismus.ch 
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